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Informationsblatt Jugendförderpreis 
 
Der Kanton Solothurn verleiht jeweils im November einen Jugendförderpreis für ausserordentliches 
Engagement im Jugendbereich, sowie für das innovativste und originellste Jugendprojekt! 
 

Was für Projekte können eingereicht werden? 
Der Förderpreis wird an Projekte verliehen, die bereits fertig sind oder kurz vor der Umsetzung stehen. 
Das Projekt kann aus einem beliebigen Bereich stammen. (Soziales, Umwelt, Technik, Sport, 
Wissenschaft, Musik, Tanz, Kunst, Literatur, Theater, Video / Film…)  
Es darf pro Gruppe pro Jahr ein Projekt eingereicht werden. Das gleiche Projekt darf nur erneut 
eingegeben werden, wenn einschneidende Veränderungen (Verbesserung, Weiterentwicklung, etc.) 
vorgenommen wurden.   

 

Wie werden die Sieger auserkoren? 
Die jeweils besten Bewerbungen um den Jugendförderpreis kommen ins Finale. Sie erhalten die 
Möglichkeit, ihr Projekt zu präsentieren. Aufgrund der Präsentation und den Bewerbungsunterlagen 
bewertet eine Jury von Fachpersonen aus dem Jugendbereich das Projekt. Zusätzlich wird für das 
Projekt, welches dem Publikum am besten gefällt, ein Publikumspreis verliehen. Es werden Preise in der 
Höhe Fr. 15‘000.- verliehen. Die Preise können auf mehrere aufgeteilt werden. 
 

Welches sind die Teilnahmebedingungen? 
Der Wettbewerb richtet sich in erster Linie an Jugendliche, Jugendgruppen, Jugendinitiativen und 
Cliquen. Zusätzlich können Einzelpersonen, Jugendarbeitsstellen, Jugendorganisationen, private 
Trägerschaften (Vereine, Stiftungen, u. ä.), Städte und Gemeinden mit einem Anerkennungspreis 
ausgezeichnet werden.   
 
Eingaben von Jugendarbeitsstellen, Jugendorganisationen, private Trägerschaften (Vereine, Stiftungen, 
u. ä.), Städte und Gemeinden sind nur teilnahmeberechtigt, wenn Jugendliche in allen Phasen des 
Projektes mitwirken konnten. Die Projekte müssen unter massgeblicher Beteiligung von Jugendlichen 
entstanden und umgesetzt worden sein. 
 
Das Projekt muss im Kanton Solothurn stattgefunden haben. 
 

Bewertungskriterien 
Die Bewertungskriterien für den Jugendförderpreis sind die folgenden: 
 

• Innovation 

• Ziele 

• Wirkung / Nachhaltigkeit 

• Mitwirkung der Jugend (bei Planung & Durchführung) 

• Präsentation 
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Bewerbungen 
Aufgrund der Bewerbung wird entschieden, welche Projekte zum Finale zugelassen werden. Im 
Weiteren gilt die Bewerbung als Entscheidungsgrundlage für die Fachjury. 
 
Für die Eingabe muss das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt eingereicht werden. Um einen 
besseren Einblick in das Projekt zu erlangen, dürfen weitere Informationen, Bilder, Pressemitteilungen 
oder Sonstiges als Anhang beigelegt werden.  
 
Die Bewerbungen müssen bis Ende September bei der folgenden Adresse eingereicht werden: 
Jugendförderung Kanton Solothurn, Niklaus Konrad – Strasse 18, 4500 Solothurn. 
 
Bis Ende Oktober werden alle Gruppen, die eine Bewerbung eingereicht haben darüber informiert, ob 
sie am Finale im November teilnehmen können. 


